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Sachverhalt
Die Gemeindevertretung hatte anlässlich ihrer konstituieren Sitzung am 27.06. 
2019 fünf weitere Mitglieder für den Hauptausschuss gewählt. Am 19.12. 2019 
wurde eine neue Hauptsatzung beschlossen und die Anzahl der weiteren 
Mitglieder für den Hauptausschuss auf sechs Personen erhöht. 
Die Besetzung des Hauptausschusses mit 6 weiteren Mitgliedern ist bisher noch 
nicht erfolgt. Aufgrund der Änderung der Hauptsatzung sind die weiteren 
Mitglieder des Hauptausschusses neu zu wählen. Die Besetzung erfolgt gemäß § 
35 Abs. 1 KV MV i.V.m. § 32 Abs. 2 KV MV nach den Grundsätzen 
der Verhältniswahl.
§ 32 Abs. 2 KV M-V regelt die Wahl wie folgt:
Bestimmt dieses Gesetz, dass eine Wahl nach den Grundsätzen der 
Verhältniswahl zu erfolgen hat, so kann sich die Gemeindevertretung auf eine 
einvernehmliche Besetzung der Wahlstellen verständigen. Kommt eine solche 
Verständigung nicht zu Stande, wird über konkurrierende Wahlvorschlagslisten 
abgestimmt. Wahlvorschlagslisten können nur durch Fraktionen oder 
Zählgemeinschaften eingereicht werden. Über die Wahlvorschlagslisten der 
Fraktionen und Zählgemeinschaften stimmt die Gemeindevertretung in einem 
Wahlgang ab. Die Wahlstellen werden entsprechend den auf die Listen 
entfallenen Stimmenzahlen besetzt. Bei Bedarf entscheidet das Los.
Die Gemeindevertretung kann sich also auf eine gemeinsame Liste verständigen 
oder über verschiedene Vorschlagslisten abstimmen. Der Bürgermeister hat - bei 
Abstimmung über verschiedene Vorschlagslisten - seine Stimme offen 
abzugeben. Sein Mandat ist auf den Wahlvorschlag anzurechnen, für den er 
gestimmt hat. Die Sitzverteilung bestimmt sich nach dem Hare-Niemeyer-
Verfahren.
Gemäß Hauptsatzung sind auch stellvertretende Mitglieder zu wählen.

Wahlen können nur in Präsenzsitzungen durchgeführt werden – nicht in 
Videokonferenzen oder Hybridsitzungen.
 
 
Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung Selmsdorf wählt nachstehende 
Gemeindevertreter/innen in den Hauptausschuss:
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Nr. Mitglied Vertreter
1 Bürgermeister Kreft 1. oder 2. stellv. 

Bürgermeister
2
3
4
5
6
7

 
 
Finanzielle Auswirkungen
 

GESAMTKOSTEN AUFWAND/AUSZAHLUNG 
IM LFD. HH-JAHR

AUFWAND/AUSZAHLUNG 
JÄHRL.

ERTRAG/EINZAHLUNG 
JÄHRL.

00,00 € 00,00 € 00,00 € 00,00 €

FINANZIERUNG DURCH         VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN
Eigenmittel 00,00 € Im Ergebnishaushalt Ja / Nein
Kreditaufnahme 00,00 € Im Finanzhaushalt Ja / Nein
Förderung 00,00 €   
Erträge 00,00 € Produktsachkonto 00000-00
Beiträge 00,00 €   

 

 

Anlage/n
1 Sitzverteilung Hare-Niemeyer-Verfahren (öffentlich)
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Hare-Niemeyer-Verfahren 

Das Verfahren nach Hare-Niemeyer ermittelt die Ausschusssitze in der Art, dass die Stimmenzahl für 

einen Wahlvorschlag mit der Zahl der Ausschusssitze multipliziert und dann durch die Gesamtzahl 

der abgegebenen gültigen Stimmen dividiert wird. Dabei wird zunächst durch die Vorkomma-Stelle 

die Anzahl der Sitze bestimmt. 

Beispiel: 

Es sind 9 Sitze zu vergeben. Es werden insgesamt 45 Stimmen abgegeben – verteilt auf 4 Listen. 

A:  17 x 9 /45 = 3,4  = 3 Sitze 

B:  11 x 9 /45 = 2,2   = 2 Sitze 

C:    9 x 9 /45 =  1,8   = 1 Sitz 

D:    8 x 9 /45 = 1,63   = 1 Sitz 

 

Durch diese Sitzzuteilung sind zunächst sieben der neun Ausschusssitze besetzt. Die verbleibenden 

Ausschusssitze entfallen auf die Wahlvorschläge mit den höchsten Nachkomma-Stellen, in diesem 

Fall auf die Wahlvorschläge C und D. Damit entfallen auf die einzelnen Wahlvorschläge folgende Sitze  

A: 3 Sitze 

B: 2 Sitze  

C: 2 Sitze  

D: 2 Sitze 
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